
«Kleinstaaten» im Sinne von zwar kleinen, aber doch souveränen
oder quasi-souveränen politischen Einheiten waren die Glieder des
Reichsverbands nicht. Gerade die kleineren Reichsstände und Reichsun-
mittelbaren blieben auf den Kaiser als Reichsoberhaupt und obersten
Lehnsherrn bezogen und der Gerichtshoheit der obersten Reichsge-
richte unterworfen.25 Sie waren offen für Interventionen des kaiserlichen
Hofes und Exekutionen der Reichskreise. «Souveränität» im staatsrecht-
lichen Vollsinne gab es im Reich übrigens auch nicht für die Grossen –
obwohl dies immer wieder behauptet und retrospektiv von den Verhält-
nissen nach 1806 in die Zeit davor zurückprojiziert wird.26

Auch die weltlichen Kurfürstentümer, die noch am ehesten dem
Modell «souveräner» Territorialstaaten entsprachen und teilweise am
Kräftemessen der europäischen Mächte teilnahmen, blieben in den
Reichsverband eingebunden, solange es noch das Kurfürstenkolleg, die
Frankfurter Kaiserwahlen, die Reichslehnsordnung, den Reichstag und
die obersten Reichsgerichte gab. Der Vorbehalt des Westfälischen Frie-
dens zum Bündnisrecht der Reichsstände – dass dieses sich nicht gegen
Kaiser und Reich und den Erhalt des Westfälischen Friedens richten
dürfe – galt bis zum Ende des Alten Reiches 1806.27 Bei aller gelegent -
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